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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung KORODUR easyFinish

Bezeichnung auf dem Kennzeichnungsschild/Handelsname
KORODUR easyFinish

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereiche [SU]
Nachbehandlungsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Importeur/Alleinvertreter

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG
Hohensteinstr. 19

44866 Bochum

Telefon: +49(0)2327/94570

Telefax: +49 (0)2327/321084

E-Mail: info@korodur.de

Auskunft gebender Bereich: Technik

Auskunft Telefon: +49(0)2327/9457-17
www.korodur.de

1.4 Notrufnummer
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bemerkung
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenhinweise

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
Kein gefahrlicher Stoff oder gefahrliches Gemisch gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Andere Kennzeichnung
Standardsatze fiir Sicherheitshinweise zum Schutz des Menschen oder der Umwelt

Allgemeine Bestimmungen
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich. EUH208 Enthalt (Enthalt 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT),Gemisch aus 5-Chlor-2-Chlor-2-
methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr.247-500-7) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr.222-239-6] (3:1).Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponentenin Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und
toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. Enthalt ein Biozid um das Produkt zu schitzen. Wirkstoff:
Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr.247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr.220-239-6] (3:1)(C(M)IT/MIT (3:1),
55965-84-9, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT), 2682-20-4. Bitte verantwortungsvoll mit behandelten Waren umgehen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1/3.2 Stoffe/Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

1-Phenoxypropan-2-ol 1-25%
CAS 770-35-4
Eye Irrit. 2, H319
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Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr.247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothizol- >=0 - <0 %
3-on [EG Nr.220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) Konzentration >= 0,00002 - < 0,0015 %
CAS 55965-84-9

Acute Tox. 3, H301 / Acute Tox. 2, H330 / Acute Tox. 2, H310 / Skin Corr. 1C, H314 / Skin
Sens. 1A, H317 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 2, H411

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) Konzentration >= 0,00002- < 0,0015 % >=0-<0 %
CAS 2682-20-4

Acute Tox. 3, H301 / Acute Tox. 2, H330 / Acute Tox. 3, H311 / Skin Corr. 1B, H314 / Eye
Dam. 1, H318 / Skin Sens. 1A, H317 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Keine besonderen Erste-Hilfe Malinahmen erforderlich.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen. Auge weit gedffnet halten und Spdlen.

Nach Verschlucken

Erbrechen nicht ohne arztliche Anweisung herbeifiihren. Mund mit Wasser spllen. Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen. Nie einer
ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einflol3en.

4.2 Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen
Wirkungen

Siehe Abschnitt 11 fur detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren
bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt
Symptomatische Behandlung

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Léschpulver
alkoholbestandiger Schaum
Schaum

Sand

Kohlendioxid (CO2)
Wassersprihstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Keine gefahrlichen Verbrennungsprodukte bekannt

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Ubliche MaRnahmen bei Branden mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren
Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

Einsatzkréfte

Personliche Schutzausriistung
Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8
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6.2 UmweltschutzmaBRnahmen
Keine besonderen Umweltschutzmalnahmen erforderlich.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung

Geeignetes Material zum Aufnehmen:
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen,Vlies) aufwischen. Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang

Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8. Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. Die allg. Hygienemalinahmen im
Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Angaben

Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen.

BrandschutzmafRnahmen
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse
Nicht brennbare Flussigkeiten

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Behalter dicht geschlossen an einem gut gellifteten Ort aufbewahren. Keine besonderen Beschrankungen zur Zusammenlagerung mit anderen
Produkten. Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlung

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1 Zu uiberwachende Parameter

Bemerkung
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz:
Dicht schlieRende Schutzbrille.

Hautschutz

Geeignetes Material:
Butylkautschuk

NBR (Nitrilkautschuk)

FKM (Fluorkautschuk)

Korperschutz:

Geeigneter Korperschutz:
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345, langarmlige Arbeitskleidung,lange Hose )

Atemschutz
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Bemerkung
Keine besonderen UmweltschutzmaRRnahmen erforderlich.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand
flissig

Farbe
blau

Geruch
charakteristisch

Parameter

Methode - Quelle - Bemerkung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

Entziindbarkeit

Obere Explosionsgrenze

untere Explosionsgrenze

Flammpunkt (°C)

Selbstentziindungstemperatur

Zersetzungstemperatur

pH-Wert 8 Temperatur 20 °C
Viskositat, kinematisch >7 - <20,5 mm?/s Temperatur 40 °C
Wasserloslichkeit

Léslich (g/L) in

Fettldslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser

Dampfdruck 23 hPa

Dichte und/oder relative Dichte 1 g/cm?® Temperatur 20 °C
Relative Dampfdichte

Partikeleigenschaften

9.2 Sonstige Angaben
Physikalische Gefahren
Entziindbare Feststoffe

Abschétzung/Einstufung
Nicht entzindbar.

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemafen Umgang.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.
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10.5 Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat

Akute dermale Toxizitat
Inhaltsstoff 1-Phenoxypropan-2-ol
Akute dermale Toxizitat >2000 mg/kg

Wirkdosis
LD50:

Spezies:
Ratte
Akute inhalative Toxizitat (Staub/Nebel)

Bemerkung
Wirkt atzend auf die Atemwege

Akute inhalative Toxizitat (Gas)

Inhaltsstoff Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr.247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothizol-3-on [EG Nr.220-239-6]
(3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) Konzentration >= 0,00002 - < 0,0015 %

Bemerkung
Wirkt atzend auf die Atemwege

Akute orale Toxizitat
Inhaltsstoff 1-Phenoxypropan-2-ol
Akute orale Toxizitat 2830 mg/kg

Wirkdosis
LD50:

Spezies:
Ratte

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ergebnis / Bewertung

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung der Atemwege

Abschétzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierung der Haut
Abschétzung/Einstufung

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Keimzellmutagenitat
Abschétzung/Einstufung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitéat
Ergebnis / Bewertung

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Reproduktionstoxizitat
Abschétzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
STOT SE 1 und 2
Dermale spezifische Zielorgantoxizitidt (einmalige Exposition)
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Abschétzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Orale spezifische Zielorgantoxizitat (einmalige Exposition)

Abschétzung/Einstufung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

STOT RE 1 und 2

Dermale spezifische Zielorgantoxizitat (wiederholte Exposition)
Abschatzung/Einstufung

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Inhalative spezifische Zielorgantoxizitat (wiederholte Exposition)
Abschétzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Orale spezifische Zielorgantoxizitat (wiederholte Exposition)

Abschiatzung/Einstufung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat

Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Algen und Cyanobakterien
Inhaltsstoff 1-Phenoxypropan-2-ol
Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Algen und Cyanobakterien >100 mg/L
Wirkdosis
EC50
Testdauer 72h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es liegen keine Informationen vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4 Mobilitat im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in den Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als perisistent, bioakkumulierbar
und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Es liegen keine Informationen vor.

12.7 Andere schédliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Bemerkung

Gemal der gliltigen Abfallverzeichnis-Verordnung sind Abféalle herkunftsbezogen der Abfallart zuzuordnen. Deshalb ist eine eindeutige Festlegung
einer Abfallschlisselnummer nicht mdglich. Restentleerte Verpackungen sind einer Verwertung zuzufuihren. Verpackungen, die Rickstande
gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind, sowie nicht restentleerte Verpackungen sind wie das Produkt
ordnungsgemaf und schadlos zu entsorgen.

Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)
Vor bestimmungsgeméaRen Gebrauch
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung

Vollstéandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

Seite 6/7



Sicherheitsdatenblatt gemaR
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

KORODUR easyFinish

Druckdatum
Bearbeitungsdatum

Version

02.06.2022
08.03.2021
1.1

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Seeschiffstransport (IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer  nicht anwendbar

14.2 Offizielle Benennung fir die nicht anwendbar
Beforderung

14.3 Klasse(n) nicht anwendbar
14.4 Verpackungsgruppe nicht anwendbar

14.5 Umweltgefahren nicht anwendbar

14.6 Besondere

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

Vorsichtsmafinahmen flir den
Verwender

14.7 Massengutbeforderung auf dem nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

Seeweg gemal IMO-Instrumenten

Zusatzliche Angaben - Landtransport (ADR/RID)

Bemerkung
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Zusatzliche Angaben - Seeschiffstransport (IMDG)
Bemerkung

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Zusatzliche Angaben - Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Bemerkung
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Nationale Vorschriften
Deutschland

Wassergefahrdungsklasse
schwach wassergeféahrdend (WGK 1)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen
Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tGbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrticklich
etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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                       55965-84-9
                       205743517
                       
                         Giftig bei Verschlucken.
                         Lebensgefahr bei Einatmen.
                         Lebensgefahr bei Hautkontakt.
                         Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
                         Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
                         Sehr giftig für Wasserorganismen.
                         Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
                      
                       
                         Acute Tox. 3
                         Acute Tox. 2
                         Acute Tox. 2
                         Skin Corr. 1C
                         Skin Sens. 1A
                         Aquatic Acute 1
                         Aquatic Chronic 2
                      
                       
                         
                        
                      
                       
                         
                        
                      
                       
                         0
                      
                       
                         0
                      
                       
                         0
                         mg/kg
                      
                       
                         0
                         mg/kg
                      
                       
                         0
                         mg/kg
                      
                       
                         0
                         0
                         %
                      
                    
                     
                       2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) Konzentration >= 0,00002- < 0,0015 %
                       
                      
                       2682-20-4
                       605769743
                       
                         Giftig bei Verschlucken.
                         Lebensgefahr bei Einatmen.
                         Giftig bei Hautkontakt.
                         Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
                         Verursacht schwere Augenschäden.
                         Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
                         Sehr giftig für Wasserorganismen.
                         Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
                      
                       
                         Acute Tox. 3
                         Acute Tox. 2
                         Acute Tox. 3
                         Skin Corr. 1B
                         Eye Dam. 1
                         Skin Sens. 1A
                         Aquatic Acute 1
                         Aquatic Chronic 1
                      
                       
                         
                        
                      
                       
                         
                        
                      
                       
                         0
                      
                       
                         0
                      
                       
                         0
                         mg/kg
                      
                       
                         0
                         mg/kg
                      
                       
                         0
                         mg/kg
                      
                       
                         0
                         0
                         %
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
       
         
           Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
           
             
               Allgemeine Hinweise
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.
                  
                
              
            
             
               Nach Einatmen
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Für Frischluft sorgen.
                  
                
              
            
             
               Nach Hautkontakt
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
                  
                
              
            
             
               Nach Augenkontakt
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Kontaktlinsen entfernen. Auge weit geöffnet halten und Spülen.
                  
                
              
            
             
               Nach Verschlucken
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. Mund mit Wasser spülen. Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.
                  
                
              
            
          
        
         
           Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
           
             
               Wirkungen
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Siehe Abschnitt 11 für detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
                  
                
              
            
          
        
         
           Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
           
             
               Hinweise für den Arzt
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Symptomatische Behandlung
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
       
         
           Löschmittel
           
             
               Geeignete Löschmittel
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Löschpulver
                     alkoholbeständiger Schaum
                     Schaum
                     Sand
                     Kohlendioxid (CO2)
                     Wassersprühstrahl
                  
                
              
            
          
        
         
           Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
           
             
               Gefährliche Verbrennungsprodukte
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt
                  
                
              
            
          
        
         
           Hinweise für die Brandbekämpfung
           
             
               Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
                     Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien.
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
       
         
           Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
           
             
               Nicht für Notfälle geschultes Personal
               
                 
                   Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.
                      
                    
                  
                
              
            
             
               Einsatzkräfte
               
                 
                   Persönliche Schutzausrüstung
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
         
           Umweltschutzmaßnahmen
           
             
               Umweltschutzmaßnahmen
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.
                  
                
              
            
          
        
         
           Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
           
             
               Für Rückhaltung
               
                 
                   Geeignetes Material zum Aufnehmen:
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen,Vlies) aufwischen. Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
         
           Verweis auf andere Abschnitte
           
             
               Verweis auf andere Abschnitte
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
       
         
           Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
           
             
               Schutzmaßnahmen
               
                 
                   Hinweise zum sicheren Umgang
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. Die allg. Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
                      
                    
                  
                
                 
                   Weitere Angaben
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen.
                      
                    
                  
                
                 
                   Brandschutzmaßnahmen
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
         
           Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
           
             
               Zusammenlagerungshinweise
               
                 
                   Lagerklasse
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Nicht brennbare Flüssigkeiten
                      
                    
                  
                
              
            
             
               Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
               
                 
                   Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
                         Keine besonderen Beschränkungen zur Zusammenlagerung mit anderen Produkten.
                         Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
         
           Spezifische Endanwendungen
           
             
               Empfehlung
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Technisches Merkblatt beachten.
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
       
         
           Zu überwachende Parameter
           
             
               Bemerkung
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.
                  
                
              
            
          
        
         
           Begrenzung und Überwachung der Exposition
           
             
               Persönliche Schutzausrüstung
               
                 
                   Augen-/Gesichtsschutz
                   
                     
                       Geeigneter Augenschutz:
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Dicht schließende Schutzbrille.
                          
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   Hautschutz
                   
                     
                       Geeignetes Material:
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Butylkautschuk
                             NBR (Nitrilkautschuk)
                             FKM (Fluorkautschuk)
                          
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   Körperschutz:
                   
                     
                       Geeigneter Körperschutz:
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345, langärmlige Arbeitskleidung,lange Hose )
                          
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   Atemschutz
                   
                     
                       Atemschutz
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
               
                 
                   Bemerkung
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
       
         
           Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
           
             
               Aussehen
               
                 
                   Aggregatzustand
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         flüssig
                      
                    
                  
                
                 
                   Farbe
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         blau
                      
                    
                  
                
                 
                   Geruch
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         charakteristisch
                      
                    
                  
                
              
            
             
               Sicherheitsrelevante Basisdaten
               
                 
                   pH-Wert
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         8
                      
                       
                         20
                         °C
                      
                    
                  
                
                 
                   Viskosität, kinematisch
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         7
                         20,5
                         mm²/s
                      
                       
                         40
                         °C
                      
                    
                  
                
                 
                   Dampfdruck
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         23
                         hPa
                      
                    
                  
                
                 
                   Dichte und/oder relative Dichte
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         1
                         g/cm³
                      
                       
                         20
                         °C
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
         
           Sonstige Angaben
           
             
               Physikalische Gefahren
               
                 
                   Entzündbare Feststoffe
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Nicht entzündbar.
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
       
         
           Reaktivität
           
             
               
            
             
               
                 Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßen Umgang.
              
            
          
        
         
           Chemische Stabilität
           
             
               
            
             
               
                 Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
       
         
           Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
           
             
               Akute Toxizität
               
                 
                   Akute dermale Toxizität
                   
                     
                       
                    
                     
                       123296051
                       
                         2000
                         mg/kg
                      
                       
                         LD50:
                      
                       
                         Ratte
                      
                    
                  
                
                 
                   Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel)
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Wirkt ätzend auf die Atemwege
                      
                    
                  
                
                 
                   Akute inhalative Toxizität (Gas)
                   
                     
                       
                    
                     
                       205743517
                       
                         Wirkt ätzend auf die Atemwege
                      
                    
                  
                
                 
                   Akute orale Toxizität
                   
                     
                       
                    
                     
                       123296051
                       
                         2830
                         mg/kg
                      
                       
                         LD50:
                      
                       
                         Ratte
                      
                    
                  
                
              
            
             
               Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
               
                 
                   Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
                      
                    
                  
                
              
            
             
               Sensibilisierung der Atemwege/Haut
               
                 
                   Sensibilisierung der Atemwege
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                      
                    
                  
                
                 
                   Sensibilisierung der Haut
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                      
                    
                  
                
              
            
             
               CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
               
                 
                   Keimzellmutagenität
                   
                     
                       Abschätzung/Einstufung
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                          
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   Karzinogenität
                   
                     
                       Karzinogenität
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
                          
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   Reproduktionstoxizität
                   
                     
                       Reproduktionstoxizität
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
               
                 
                   STOT SE 1 und 2
                   
                     
                       Dermale spezifische Zielorgantoxizität (einmalige Exposition)
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                          
                        
                      
                    
                     
                       Orale spezifische Zielorgantoxizität (einmalige Exposition)
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
               
                 
                   STOT RE 1 und 2
                   
                     
                       Dermale spezifische Zielorgantoxizität (wiederholte Exposition)
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
                          
                        
                      
                    
                     
                       Inhalative spezifische Zielorgantoxizität (wiederholte Exposition)
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                          
                        
                      
                    
                     
                       Orale spezifische Zielorgantoxizität (wiederholte Exposition)
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
       
         
           Toxizität
           
             
               Aquatische Toxizität
               
                 
                   Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien
                   
                     
                       
                    
                     
                       123296051
                       
                         100
                         mg/L
                      
                       
                         EC50
                      
                       
                         72
                         h
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
         
           Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
           
             
               Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in den Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als perisistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
       
         
           Verfahren der Abfallbehandlung
           
             
               Bemerkung
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Gemäß der gültigen Abfallverzeichnis-Verordnung sind Abfälle herkunftsbezogen der Abfallart zuzuordnen. Deshalb ist eine eindeutige Festlegung einer Abfallschlüsselnummer nicht möglich. Restentleerte Verpackungen sind einer Verwertung zuzuführen. Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, sowie nicht restentleerte Verpackungen sind wie das Produkt ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen.
                  
                
              
            
             
               Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)
               
                 
                   Vor bestimmungsgemäßen Gebrauch
                   
                     
                       Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
       
         
           Bemerkung
           
             
               
            
             
               
                 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
              
            
          
        
         
           Bemerkung
           
             
               
            
             
               
                 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
              
            
          
        
         
           Bemerkung
           
             
               
            
             
               
                 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
       
         
           Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
           
             
               Nationale Vorschriften
               
                 
                   Deutschland
                   
                     
                       Wassergefährdungsklasse
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             schwach wassergefährdend (WGK 1)
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
       
         
           Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
           
             
               
            
             
               
                 Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.
              
            
          
        
      
    
     
  


